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Neue Verordnung: GVBl. II 2009 Nummer 27 S. 541 ff.

Aufgaben des Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstes im Land Brandenburg

Das Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit, Soziales und Frauen 

hat in Abstimmung mit dem  

Ministerium für Bildung, Ju-

gend und Sport am 18. August 

2009 eine Verordnung zur Ver-

besserung des Schutzes und 

der Förderung der Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen 

erlassen. Hintergrund ist das 

brandenburgische Gesundheits-

dienstgesetz vom 23. April 2008  

(GVBl. I S. 95).

 
Kern der Verordnung (GVBl. II 
2009 Nummer 27 S. 541 ff.) ist, 
dass alle Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienste der Branden-
burger Gesundheitsämter Unter-
suchungen künftig mit dem Ziel 
des Schutzes und der Förderung 
der Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen durchführen. Diese 
Untersuchungen betreffen u. 
a. alle Kinder im Alter von drei 

Jahren (vom 30. bis 42. Leb-
ensmonat) und dienen der 
Prävention und Früherken-
nung von Krankheiten, Ent-
wicklungsstörungen oder Be-
hinderungen. Bei erkannten 
gesundheitlichen Auffälligkeiten, 
insbesondere bei Entwicklungs-
verzögerungen, besteht die 
Möglichkeit, dass die betreffen-
den Kinder bis zum Eintritt der 
Schule entwicklungsbegleitend 
untersucht werden.

Weitere Aufgaben sind u. a. 
vor Beginn der Schulpflicht die 
Schuleingangsuntersuchungen 
zur Feststellung der gesund-
heitlichen Schulfähigkeit sowie 
das Angebot bedarfsabhängiger 
Untersuchungen insbesondere 
in der Jahrgangsstufe sechs und 
in den Förderschulen.

In Bezug auf die genannten Unter-
suchungen sind die Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienste der 
Brandenburger Gesundheitsäm-
ter angehalten, insbesondere mit 
Kindertagesstätten, Schulen und 
den zuständigen Behörden zur 
Prävention und Früherkennung 
von Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung, also im 
Besonderen mit den örtlichen 
Jugendämtern, zusammenzuar-
beiten.

Kinder mit einem auffälligen Be-
fund und deren Eltern sollen im 
Rahmen eines „Betreuungscon-
trollings“ durch die Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienste mit 
dem Ziel begleitet werden, dass 
diese Kinder die notwendigen 
einzelfallbezogenen diagnost-
ischen, therapeutischen oder 
sonstigen Fördermaßnahmen 
erhalten. Dabei sind bei akutem 
Handlungsbedarf den Sorgebe-
rechtigten konkrete Empfehlun-
gen zu geben und deren Umset-
zung zu kontrollieren. Gemäß der 
Verordnung sollen die Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienste 
bei Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung gerade hier 
mit den zuständigen Behörden, 
also mit dem zuständigen Ju-
gendamt, kooperieren.
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